
rsorgungderInvalidenundderHinterbliebenen.Inder assen.DerWienerStadtratstelltandenReichs-Kriegs-undden
Landesverteidigungs-Ministerdie Bitte ,zuverfügen ,daßalsGesund¬
heisstörungen,welchebeimZutreffenderübrigenVoraussetzungeneinen

AnspruchaufZuerkennungeinerMilitärversorgungbegründen,
nichtnurjenezugeltenhaben,welchedurchdieimGesetzevom
27 .Dezember1875angeführtenUrsachenhervorgerufenwurden ,sondern
auchjene ,die ausdiesenUrsachenverschlimmertwordensind .wird gebeten ,Weiters/dasVerfahrenüberdieZuerkennungderVersorgungsgenüsse
in derWeisezuregeln ,daßderBefundderSuperarbitrierungs-¬
KommissionüberdenGradder Verminderungder FähigkeitzurAusübung
des bürgerlichen Berufes und den ursächlichen Zusammenhangmiteiner
Dienstbeschädigungsowieder sich hieraufgründendeAntrag ,demder

KommissionVorgestellten sofort schriftlich bekanntgegebenunddem
Beschädigtenhingegebendas Recht der Vorstellung und derBeibringung

der zu ihrer BegründungdienlichenBehelfebinneneiner

etzn Sitzung des Stadtrates berichtete Bürgermeister Dr .

isirchnerüberdiesenGegenstandundführteungefähraus
kaiserliche Verordnungvom12 .Juni unddie auf Grundder

selbenerfalosseneMinisterialverordnung ,welchebeidedéeFort-¬
zahlungdesUnterhaltsbeitragesunddie GewährungstaatlicherUnter-¬
stützungenfürinvalideMannschaftspersonenundderenAngehörige
bezw .Hinterbliebenenbetreffen ,sindnachihremWortlautundwegen
der mangelndenZyBestimmungenüber das Verfahrenergänzungsbedürf-¬
tig .DieshatdenStadtratbereitsam25 .Juni . J .veranlaßt ,um
die Erlassungeiner Durchführungsverordnungvorstelligzuwerden.
Die Notwendigkeiteiner solchen wurdeseitens der Regierunganer¬
kanntundderenErscheinenin Aussichtgestellt ,sie ist jedochbis
jetzt nichterschienen.NachdenBestimmungendesMilitärversorgungsgesetzesvom

7 .Dezember1875ist derAnspruchaufdieZuerkennungderInvaliden-¬
versorgungunter anderemnur danngegeben ,wenneineGesundheits-¬
störungdurchdieEigentümlichkeitendesMilitärdienstesoderdurch

Krankheitenhervorgerufenwurden.NachdiesemWortlautist derAn-¬
spruchaufMilitärversorgungdannnichtbegründet,wennbeimInvaliden
bereits vor seiner Erkrankungein Leidenbestandenhat ,welchesihn
in derAusübungseinesBerufesnichtbehindert ,dassichaberdurch
den Krieg so verschlimmerte ,daß er nach seiner Entlassung ausdem

HeeresverbandzurAusübungseinesBerufesentwedergarnichtoder
nurteilweisegeeignetist .DieBeurteilungdesGradesderverminder-¬
tenBerufsfählgkeiterfordertbeiderMannigfaltigkeitdeswirtschaft
lichen Lebens eine besondere Fachkennnnis wie sie von denMitgliedern

derSuperarbitrierungskommissiongarnichtverlangtwerdenkann,
zumalessichhiebeiumdieverschiedenstenBerufehandelnwird.
Nach den bisherigen Bestimmungenkammfür die Invalidenpension nur

dieallgemeineErwerbsunfähigkeitin Betracht ,welcheohneweiters
festgestelltwerdenkonnte.EsergibtsichalsodieNotwendigkeit,
ingewissenFällenSachverständigezurBeurteilungderverminderten
Erwerbsfähigkeitbeizuziehen .AufGrunddieserAusführungenlegte
derBürgermeisternachstehendenAntragvor ,welchereinstimmigge-¬
nehmigtwurde:
DerStadtratrichtetinWiederholungseinesBeschlussesvom25 .Juni
1915andieRegierungneuerlichdieBitte ,diebereitsinAussicht
gestellteDurchführungs-VerordnungzurVerordnungvom12 .Juni
1915betreffend die Forzzahlungder Unterhaltsbeiträge undGwährung
staatlicher Unterstützungenfür invalideMannschaftspersonensowie
für HinterbliebenenachMannschaftspersonenehestenserscheinenzu

Kurzen,nichterstreckbarenFristeingeräumtwerde,überwelchedne
KommissionausVertreterndesMilitär-Territorialkommandosundje
einemOrgander LandessanitätsbehördeunddesGewerbeinspektorates
endgiltigensscheidet.

Ehrengräber.DerStadtratbeschloßin seinerletztenSitzungnacheinemBerichtedesStR .SchneiderdieWidmungeinesEhrengrabesfür
den . k.BauratArchitektenundMalerRudolfBernt .DervonVize¬
bürgermeister Hierhammervorgelegte Denkmalentwurffür dasdem
EhepaareJohannGeorgundMarisAnnaFillgrader,welcheletztwillig
eineStiftungzurUnterstützungverarmterWienerBürgererrichteten
vonderGemeindegewidmeteEhrengrabsowiedervonStR .Schmidvor¬
gelegteDenkmalentwurffürdasEhrengrabdesBezirksvorstehers
FranzRienößlwurdengenehmigt.

ErrichtungeinesSiegfriedbrunnens.DerStadtratbeschloßnacheinem
BerichtedesStR .Wippeldie ErrichtungeinesSiegfriedbrunnensim
Garten des Schulgebäudes10 .Bezirk Hebbelplatz - 2mit denKosten
von7800K .Für die AnbringungvonAufschriftenan dreiFassaden

diesesSchulgebäudeswurdenwsiters200Kbewilligt.


	[Seite]

